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AHV-RATGEBER

Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen zur AHV (EL)

UNSER AHV-FACHMANN

Dr. iur. Rudolf Tuor leitet seit

1977 eine kantonale AHV-Aus-

gleichskasse. Er ist mit Pro Se-

nectute in verschiedenen Funk-

tionen verbunden.

Ich bin seit 21 Jahren verwitwet, stehe heute im 90. Altersjahr
und lebe seit einigen Monaten im Altersheim. Neben meiner
Rente von 2000 Franken habe ich noch einige Ersparnisse. Da

ich für den Heimaufenthalt zusätzlich mindestens 1000 Franken

meiner Ersparnisse aufwenden muss, möchte ich nun wissen,
ob ich Anspruch auf Ergänzungsleistungen habe.

Der Anspruch auf EL für Per-

sonen in Heimen hängt ins-

besondere davon ab, ob die eige-

nen Mittel (Einkommen und ein

Teil des Vermögens) für die

Deckung der Heimtaxen sowie
des vom zuständigen Kanton fest-

gelegten Betrages für die person-
liehen Bedürfnisse genügen. Im

Rahmen der Prämienverbilligung
wird auch die für die Prämien-

region massgebende Kranken-

kassenprämie berücksichtigt.
Als Einkommen werden bei der

EL-Berechnung alle einmaligen
oder regelmässigen Einkünfte

(AHV/IV-Rente, allfällige Pension,

Leistungen aus Unfall-, Kranken-

oder anderen Versicherungen,

Erbschaft) sowie ein Teil des Ver-

mögens angerechnet. Zu den an-
rechenbaren Einkünften zählen

auch allfällige Hilflosenentschädi-

gungen oder Pflegeleistungen der

Krankenversicherung.
Bei der Berechnung des an-

rechenbaren Vermögensteils wird

vom Gesamtvermögen vorerst ein

Freibetrag von 25000 für Allein-
stehende oder 40000 Franken

für Verheiratete abgezogen. Vom

verbleibenden Vermögen wird in
den meisten Kantonen ein Fünf-

tel, also 20 Prozent, zum an-
rechenbaren Einkommen als so

genannter «Vermögensverzehr»

hinzugerechnet. Damit reduziert

sich das anrechenbare Vermögen,

was im Laufe der Zeit zu einer

entsprechenden Erhöhung des

EL-Anspruches führt.
Wenn die Ihnen anrechenbaren

Heimkosten samt «Taschengeld»

höher sind als Ihre AHV-Rente

sowie ein Fünftel des anrechen-

baren Vermögens, können die un-

gedeckten Kosten als EL vergütet
werden. Zudem erhalten Sie in
diesem Fall die volle Prämien-

verbilligung im Betrag der mass-

gebenden Durchschnittsprämie.
Ob in Ihrem Fall eine EL be-

ansprucht werden kann, lässt sich

anhand Ihrer Angaben nicht be-

urteilen. Ich empfehle Ihnen

jedoch, den Anspruch durch die

zuständige EL-Stelle verbindlich
beurteilen zu lassen. Dazu müs-

sen Sie eine entsprechende An-

meidung bei der EL-Stelle Ihres

Wohnkantons einreichen. Sicher

ist Ihnen die Heimleitung dabei

behilflich.
Wenn Sie allenfalls noch keinen

EL-Anspruch haben, kann dies an

der Höhe Ihres Vermögens oder

an den Heimkosten liegen. In je-

dem Fall können Sie im Rahmen

des «Vermögensverzehrs» auch

im Heim Ihre persönlichen Aus-

gaben tätigen, ohne dass dies

einen Einfluss auf spätere EL hat.

Verdienst in der Schweiz trotz deutscher Rente
Ich erhalte in der Schweiz seit meinem 63. Altersjahr eine or-
dentliche Altersrente sowie aus Deutschland noch eine kleine
Rente. Die deutsche Sozialversicherung hat mich jedoch darauf

hingewiesen, dass diese Rente davon abhängig sei, dass ich
bis zum 65. Altersjahr nur rund 345 Euro pro Monat hinzu-
verdienen dürfe und dass die Pflichtbeiträge an die deutsche

Obwohl
es primär um eine

Frage der deutschen Sozial-

Versicherung geht, kann ich kurz
dazu Stellung nehmen.

Freigrenze für AHV-Beüräge von
Versicherten im Rentenalter

Da Sie 1941 geboren wurden,
haben Sie in der Schweiz das Ren-

tenalter für Frauen mit 63 Jahren

erreicht und erhalten seither eine

Pflegeversicherung und Krankenkasse für mich keine Aus-
Wirkung hätten, solange ich in der Schweiz lebe. Ich führe
für meinen Mann noch verschiedene Arbeiten aus und erhalte
dafür «in der Schweiz erlaubte CHF 1400.- pro Monat». Nun
möchte ich gerne wissen, ob dies Auswirkungen auf meine
deutsche Rente haben könnte.

ordentliche AHV-Altersrente. Die-

ser Rentenanspruch ist nicht nur
unabhängig von allfälligen Er-

werbseinkommen, sondern Sie

müssen im ordentlichen Renten-

alter AHV-Beiträge nur noch auf

allfälligen Einkommen von über

1400 Franken im Monat oder über

16800 Franken im Jahr bezahlen.

In der Schweiz handelt es sich

nicht um maximal zulässige Ein-

kommen, sondern vielmehr um
den Freibetrag von Einkommen,
die im Rentenalter nicht mehr bei-

tragspflichtig sind.

HöchsizuZässige Einkommen für
vorzeitigen Rentenanspruch in
Deutschland

Neben der AHV erhalten Sie of-

fenbar aus Deutschland eine Art

«vorgezogener» Rente, die bis zum
65. Altersjahr davon abhängig ist,
dass Sie nur Erwerbseinkommen

von monatlich höchstens 345

Euro erzielen. Höhere Einkorn-

men würden demnach zur Sistie-

rung der vorzeitigen Rente füh-

ren. Dabei handelt es sich klar

um höchstzulässige Einkommen,
bei deren Überschreiten der An-
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spruch auf die vorzeitige Rente

entfallen dürfte.

Auch ohne detaillierte Kenntnis

der deutschen Rentenversiche-

rung ist auf den in der Sozial-

Versicherung generell geltenden
GrandsatzderMz'tunrfcizngsp/ftcftt

der Verstc/terfen und die sich da-

raus ergebende Meldepflicht hin-
zuweisen. Aufgrund des klaren
Hinweises in der Bestätigung der

deutschen Rente haben Sie der

deutschen Sozialversicherung

allfällige höhere Einkommen zu
melden. Sollte derVersicherungs-

träger später, etwa bei Erreichen
des 65. Altersjahres, von diesem

Sachverhalt Kenntnis erhalten,
müssten Sie zumindest mit der

Rückforderung der zu Unrecht

bezogenen vorzeitigen deutschen

Renten rechnen. Ob das deutsche

Recht weitere Massnahmen vor-
sieht, ist mir nicht bekannt.

fCranfeertuerstc/ierang für Perso-

nen mit Renten aus der Schmelz

und EU/EE7A-Staateri

Was die Pfiegeuerstcüerang und
Krankenkasse betrifft, so ist nach

dem Freizügigkeitsabkommen
der Schweiz mit den EU- und
EFTA-Staaten für Rentenberech-

tigte grundsätzlich die Regelung
des Staates anwendbar, von dem

eine Rente bezogen wird. Wenn

jemand - wie etwa in Ihrem Fall

- neben einer Rente des Wohn-

sitzstaates auch noch Renten von
anderen Staaten erhält, geht die

Regelung des Wohnsitzstaates

vor. Solange Sie also in der

Schweiz wohnen, unterstehen Sie

der schweizerischen Kranken-

Pflegeversicherung.
Zusammenfassend ist festzu-

halten, dass

ordentliche Altersrenten in der

Schweiz durch allfällige Erwerbs-

einkommen nicht beeinflusst
werden. Erwerbstätige im Renten-

alter müssen zudem nur noch

AHV-Beiträge auf Einkommen
über dem gesetzlichen Freibetrag
bezahlen. Sollten Sie also bei-

spielsweise 20000 Franken im
Jahr verdienen, wären AHV-Bei-

träge nur auf 3200 Franken (20000

minus 16800) geschuldet;

es sich bei der von Ihnen er-

wähnten deutschen Rente offen-

bar um eine vorzeitige Leistung
handelt, die bis zu Ihrem 65. AI-

tersjahr davon abhängig ist, dass

Sie die minimale Einkommens-

grenze nicht überschreiten;

nach dem Grundsatz der Mit-

Wirkungspflicht allenfalls erzielte

höhere Einkommen umgehend
dem zuständigen Versicherungs-

träger zu melden sind, damit die

gesetzlich vorgesehenen Anpas-

sungen der Rente erfolgen kön-

nen. Aufgrund des offenbar kla-

ren Hinweises auf der deutschen

Rentenbestätigung müssten Sie

bei unterbliebener oder verspäte-

ter Meldung mit der Rückforde-

rung der zu Unrecht bezogenen
Renten und allenfalls gar mit wei-

teren rechtlichen Massnahmen

rechnen.

Solange Sie in der Schweiz

leben, unterstehen Sie der Schwei-

zerischen Krankenpflegeversi-

cherung, auch wenn Sie noch eine

deutsche Rente beziehen.

Ich empfehle Ihnen, umgehend
der deutschen Sozialversicherung
die allenfalls nötige Meldung zu
erstatten.

INSERAT

dressman - macht
Hemdenbügeln zum Erlebnis.

SIEMENS

Die neueste Innovation von Siemens macht Ihr Leben leichter. Der dressman, ein automatischer
Hemdenbügler, der das Bügeln von Grund auf revolutioniert. Mit dem dressman sparen Sie Zeit
und Arbeit. Eine geniale Lösung für alle, die häufig gebügelte Hemden oder Blusen tragen.
Ebenfalls geeignet zum Auffrischen von getragenen Sakkos. Er ist leicht zu bedienen, langfristig
günstiger als Reinigung und schenkt Ihnen kostbare Zeit.
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Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Über den dressman von Siemen
will ich unbedingt mehr wissen.
Bitte senden Sie mir kostenlos
weitere Unterlagen.

Name

iMiPHMi
PLZ/Ort

E-Mail

Vorname

Strasse/Nr.

BSH Hausgeräte AG,
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil
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